
Ich sehe mich als „Dienst-Leister für Menschen“. 
„Bestatter“ ist nicht mein Beruf, sondern meine Ber-
fung. Langjährige Bestatter-Erfahrung habe ich in einer  
städtischen Bestattung (davon einige Jahre in leitender 
Funktion) gesammelt. Auch wenn es mir dort nicht im-
mer gestattet war, Entscheidungen nach meinem Ver-
ständnis von „richtig“ zu treffen, so war es dennoch 
immer meine absolute Priorität, so menschlich wie nur 
möglich zu agieren. 
Meine oberste Maxime  – Mensch sein. Mensch bleiben. 
Bis zum Schluss. – wird von der „BESTATTUNG Seelen-
frieden“ zu 100 % aus vollster Überzeugung gelebt. Es ist 
eine Ehre für mich, Menschen auf diesem besonderen 
Weg begleiten zu dürfen. 

Pietät ist kein Verhalten. Pietät ist eine Haltung.
© Helga Kainz

Der Tod gehört zum Leben

Man möchte meinen, dass wir uns dessen alle bewusst 
sind. Dennoch ist der Tod in unserer Gesellschaft noch 
immer ein Tabu-Thema, über das sich kaum jemand ger-
ne unterhält; ja, es wird am liebsten „tot-geschwiegen“. 
Das hält den Tod aber nicht davon ab, immer wieder in 
unser Leben zu treten. Und wenn dann das Herz eines 
Menschen (v. a. unerwartet) aufgehört hat zu schlagen, 
versetzen naturgemäß Schock und Trauer Hinterbliebe-
ne in einen emotionalen Ausnahmezustand. Dabei sind 
gerade in dieser Zeit auch noch viele Dinge zu erledigen 
und Entscheidungen zu treffen. 

So ist es uns eine Ehre, wenn Sie uns Ihr Vertrauen 
schenken!   

Wir sind täglich 24h/Tag für Sie bereit. Wir  erledigen für 
Sie alle erforderlichen und gewünschten Maßnahmen. 
Wenn Sie möchten, kommen wir sehr gerne in die von 
Ihnen gewünschte, vertraute Umgebung. Aber auch in 
unseren Räumlichkeiten ist immer Platz für einherge-
hende Tränen der Trauer und des Schmerzes, ganz ohne 
falsche Scham! Im Mittelpunkt stehen bei uns die Men-
schen! Besonders auch jene, die nach deren Ableben 
vor dem Gesetz nicht mehr als solche gelten. 
Deshalb beleuchten wir unsere hinteren Bestattungs-
fahrzeugfenster mit einem Licht, wenn wir einen Verstor-
benen darin geleiten - als eine Geste der Ehrerbietung. 
Wenn Ihnen eines unserer weißen Bestattungsfahrzeuge 
mit beleuchteten Fenstern begegnet, möchten wir Sie 
an dieser Stelle herzlichst einladen, auch irgendein Zei-
chen der Ehrerbietung gegenüber dem Verstorbenen zu 
setzen (zB. durch kurzes Kopf-Neigen).

D a n k e!

Geschäftsführer

Jürgen Gassner 
Bestatter, Thanatopraktiker

stellt sich vor:

 
www.bestattung-seelenfrieden.at willkommen@bestattung-seelenfrieden.at

Erste Maßnahmen:

Ihr Angehöriger ist zu Hause verstorben:

- Den diensthabenden Arzt verständigen 
   (formelle Todesfeststellung)
- Rufen Sie uns an; wir stehen Ihnen 24h/Tag zu 
   Verfügung!

Nach Freigabe seitens des Arztes übernehmen wir 
den Verstorbenen in unsere Obhut. 
(Kleidung kann mitgegeben werden.) 

Machen Sie sich anfallende Wartezeiten selbst zum 
Geschenk, indem Sie (und ggf. weitere Angehörige) 
sich in aller Ruhe vom Verstorbenen verabschie-
den.

Ihr Angehöriger ist nicht zu Hause verstorben:

- Benachrichtigung erfolgt seitens der Einrichtung
   (Krankenhaus/Pflegeheim/Hospiz)
- Rufen Sie uns an; wir stehen Ihnen 24h/Tag zu 
   Verfügung!

Nach Freigabe seitens des Arztes übernehmen wir 
den Verstorbenen in unsere Obhut. (Kleidung kann 
mitgegeben werden)

Bei einem Todesfall an einem öffentlichen Ort:

Benachrichtigung erfolgt seitens der Behörde, 
ebenfalls die Information darüber, wo sich der Ver-
storbene befindet. Wünschen Sie eine persönliche 
Verabschiedung, reden Sie mit uns darüber!

Anton-Bruckner-Straße 40  
8605 Kapfenberg-Schirmitzbühel 
T 03862 32 775 . F 03862 32 775-21
24h-Telefon:   0664 8844 5885 
willkommen@bestattung-seelenfrieden.at 
www.bestattung-seelenfrieden.at



Wir sind

24h für Sie bereit! 
0664 8844 5885

Mensch sein.  
Mensch bleiben.  
Bis zum Schluss.

Bitte bereiten Sie 
bei einem Sterbefall
Folgendes vor:

- Geburtsurkunde 
   (Geburts- und Taufschein)
- Staatsbürgerschaftsnachweis
   (Heimatschein)
- Meldebestätigung
- bei akad. Grad: 
   urkundlicher Nachweis
- Heiratsurkunde
- bei Geschiedenen: 
   Scheidungsurteil oder 
   Heiratsurkunde mit Scheidungsvermerk
- bei Verwitweten: Sterbeurkunde des 

verstorbenen Ehegatten
- bei vorhandener 
   Ablebensversicherung:
   Originalpolizze
- Bekleidung
- Foto für die Parte

Hier finden Sie uns:

Anton-Bruckner-Straße 40  
8605 Kapfenberg-Schirmitzbühel 
T 03862 32 775 . F 03862 32 775-21
willkommen@bestattung-seelenfrieden.at 
www.bestattung-seelenfrieden.at
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